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Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium

22.02.2021 Gemeindevertretung Blankensee

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Blankensee stellt den Jahresabschluss 2019 fest und 
beschließt den Jahresfehlbetrag für 2019 in Höhe von 1.269,61 EUR wie folgt zu 
verwenden:

Der Jahresfehlbetrag wird in das neue Haushaltsjahr vorgetragen und reduziert den 
positiven Vortrag aus Vorjahren auf 109.453,40 EUR. Der verbleibende positive Vortrag 
ist in der Bilanz zum 31.12.2019 zu bilanzieren.

Begründung:
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt Neustrelitz haben den 
Jahresabschluss zum 31.12.2019 gemäß § 3a KPG M-V geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und in seinem 
Prüfvermerk zusammengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der ausführliche Prüfbericht lag dem Bürgermeister zur Einsichtnahme vor und kann im Amt 
Neustrelitz eingesehen werden.

Anlage/n:
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Anhang
5. Prüfvermerk Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Neustrelitz-Land

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gewählten Mitglieder
der Gemeindevertretung : 13
davon anwesend : //)

Ja-Stimmen : / ,
Nein-Stimmen
Enthaltungen : _

Mitwirkungsverbot
(K §24(1) KV M-V)
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Status: offientfich

erartsei&ef von: Datum: 04.012021
Fachbereich 1 - Fmanzverwafiuna Verfasser V.Lange-Manjuairt

Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2019
Berafungsfofge:
Data* Gramm*

22.02.2021 Gememtemtretog Blankensee

BescMussvorscMag:
Die Gemeindevertretung Blankensee entlastet den Bürgermeister für das 
Haushaltsjahr 2019 aufgrund des testgestellten Jahresabschlusses 2019.

Begründung:
Die Prüfling des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so 
wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters entgegenstehen 
könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
beschlossen, die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 zu 
empfehlen.

Abitjnwwgiqiffgfbnis:

der GememaJewBrtrrtiang : 13
daiwani amwwesejwl :

Ja-Stämmen : JO
Nein-Stenmen
EmfeHtbumgeni

: -r


